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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1973

Norm

ABGB §1162 IAb

AngG §27 Z6 E6c

ArbVG §115

GewO 1859 §82 litg

Rechtssatz

Es ist besonders schwerwiegend, wenn die beleidigende Äußerung gegen ein Mitglied des Betriebsrates gebraucht

wird, weil diesem die Stellung eines ehrenamtlichen Funktionärs mit bestimmten Aufgaben und Befugnissen zukommt,

deren Wahrnehmung Ehrenhaftigkeit, gerechten Sinn und soziale Einstellung erfordert.

Entscheidungstexte

4 Ob 101/73

Entscheidungstext OGH 11.12.1973 4 Ob 101/73

Veröff: ZAS 1974,145 (zustimmend Müller) = Arb 9188 = SozM IA/d,1079

Schlagworte

SW: Angestellte, Entlassungsgrund, wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis,

Arbeitsverhältnis, Hilfsarbeiter, erhebliche Ehrverletzung, Beleidigung, Ehrenbeleidigung, Erheblichkeit, Arbeiter
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